
 

 

 

 
Bericht zur Unternehmensführung der Basler AG sowie des Basler 
Konzerns 
 
Basler Aktiengesellschaft  
ISIN: DE0005102008\\WKN: 510 200  
Corporate Governace 

Vorstand und Aufsichtsrat der Basler AG und des Basler Konzerns verpflichten sich zu 
einer verantwortungsvollen, langfristigen und werthaltigen Entwicklung des 
Unternehmens. Ein zentraler Bestandteil dafür ist eine gute Corporate Governance. 
Die nachfolgende Entsprechenserklärung bezieht sich auf die Empfehlungen der 
Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 
07.02.2017.  

Eine offene und transparente Unternehmenskommunikation, Achtung der 
Aktionärsinteressen, vorausschauender Umgang mit Chancen und Risiken sowie eine 
effiziente und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat 
sind wesentliche Aspekte einer guten Corporate Governance. Diese fördert das 
Vertrauen von Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern und der breiten 
Öffentlichkeit in die Basler AG/des Basler Konzernz. Gleichzeitig sind diese 
Grundsätze wichtige Orientierungsstandards für beide Gremien. Vorstand und 
Aufsichtsrat berichten im Folgenden gemeinsam über Corporate Governance bei der 
Basler AG. 

 

Führungs- und Unternehmensstruktur 

Die Basler AG/der Basler Konzern hat eine zweigeteilte Leitungs- und 
Überwachungsstruktur mit den beiden Organen Vorstand und Aufsichtsrat. 

 

Vorstand 

Die personelle Zusammensetzung war 2017 gegenüber dem Vorjahr unverändert. 

 

Der vierköpfige Vorstand leitet das Unternehmen in eigener Verantwortung. Im 
Einklang mit den Unternehmensinteressen nimmt der Vorstand seine Führungsaufgabe 
wahr mit dem Ziel, den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern. Der Vorstand 
entwickelt die strategische Ausrichtung des Unternehmens, stimmt sie mit dem 
Aufsichtsrat ab und setzt sie um. Der Vorstand sorgt für die Einhaltung der 
gesetzlichen Bestimmungen und der unternehmensinternen Richtlinien und wirkt auf 
deren Beachtung durch die Konzernunternehmen hin. Der Vorstand etabliert ein 
angemessenes Risikomanagement und Risikocontrolling im Unternehmen. 

In alle Entscheidungen, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Unternehmens entscheidend beeinflussen können, wird der Aufsichtsrat rechtzeitig mit- 
einbezogen und vollumfänglich in Kenntnis gesetzt. Der Vorstand berichtet dem 
Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend in schriftlicher und mündlicher Form 
über alle relevanten Themen bezüglich der Geschäftsentwicklung, der 
Unternehmensplanung, der strategischen Ausrichtung, des Chancen- und 



 

  

 

Risikomanagements und der Compliance. Die Vorstandsmitglieder werden vom 
Aufsichtsrat bestellt. 

 

Die Mitglieder des Vorstands haben keine weiteren Mandate in anderen gesetzlich zu 
bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien. 

 

 

Aufsichtsrat 

Der vierköpfige Aufsichtsrat steht dem Vorstand beratend zur Seite, überwacht diesen 
bei der Führung des Unternehmens und prüft alle bedeutenden Geschäftsvorfälle 
durch Einsichtnahme in die betreffenden Unterlagen auf der Grundlage des 
Aktiengesetzes, der Satzung der Gesellschaft und der Geschäftsordnungen für den 
Aufsichtsrat und Vorstand. Auch außerhalb der regelmäßigen Aufsichtsratssitzungen 
wird der Aufsichtsrat durch den Vorstand über die Geschäftsentwicklung informiert. So 
kann er das operative Geschäft auf einer angemessenen Informationsgrundlage mit 
Rat und Empfehlungen begleiten. 

Der Aufsichtsrat wird von der Hauptversammlung gewählt. Die Wahl des Aufsichtsrats 
entspricht den Empfehlungen des Corporate Governance Kodex; alle 
Aufsichtsratsmitglieder werden einzeln gewählt. Der Aufsichtsrat ergänzt die 
Geschäftsordnung des Vorstands durch die Festlegung eines Katalogs 
zustimmungsbedürftiger Geschäfte. Der Aufsichtsrat agiert auf der Basis einer eigenen 
Geschäftsordnung. Des Weiteren stellt der Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest und 
billigt den Konzernabschluss. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erläutert jedes Jahr 
die Tätigkeiten des Aufsichtsrats in seinem Bericht an die Aktionäre als Teil des 
Geschäftsberichts. Zudem steht er in der Hauptversammlung als Versammlungsleiter 
Rede und Antwort. Zusätzliche Informationen zu Vorstand und Aufsichtsrat, 
insbesondere zu deren Arbeitsweisen und zu den von den Mitgliedern 
wahrgenommenen Mandaten finden Sie im Bericht des Aufsichtsrats, im 
Konzernanhang sowie im Lagebericht. 

Die einzelnen Aufsichtsratsmandate der Aufsichtsräte sowie deren Aktienbesitz sowie 
der Aktienbesitz der Vorstände sind im Anhang des Geschäftsberichts abgebildet. 

Die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats sieht die Bildung von zwei Ausschüssen vor, 
beide Ausschüsse sind gebildet und arbeiten im Sinne der Inhalte der 
Geschäftsordnung des Aufsichtsrats: 

 

Der Prüfungsausschuss hat die Aufgabe, Verhandlungen und Beschlüsse des 
Aufsichtsrats über folgende Fragen vorzubereiten: 

- der Rechnungslegung und der Wirksamkeit des Risikomanagementsystems 

- des internen Kontrollsystems sowie des internen Revisionssystems der erforderlichen 
Unabhängigkeit des Abschlussprüfers 

- der Erteilung des Prüfungsauftrags an den Abschlussprüfer 

- der Bestimmung von Prüfungsschwerpunkten und der Honorarvereinbarung  

-  der Compliance 

Der Vorsitzende des Prüfungsausschuss soll unabhängig sein. Er war seit wenigstens 
zwei Jahren kein Vorstandsmitglied des Unternehmens. Der Vorsitzende des 
Aufsichtsrats ist nicht Vorsitzender des Prüfungsausschuss. Mindestens ein Mitglied 



 

  

 

des Prüfungsausschusses ist unabhängig und verfügt über Sachverstand auf den 
Gebieten Rechnungslegung und Abschlussprüfung. 

 

Der Nominierungsausschuss sucht geeignete Kandidaten für die Aufsichtsratsarbeit, 
die er dem Aufsichtsrat für dessen Wahlvorschläge an die Hauptversammlung vor-
schlägt. Er ist ausschließlich mit Vertretern der Anteilseigner Seite besetzt. 

 

Relevante Angaben zu Unternehmensführungspraktiken von Vorstand und 
Aufsichtsrat 

Neben den gesetzlichen Anforderungen bilden die Satzung des Unternehmens, die 
Geschäftsordnungen des Aufsichtsrats und des Vorstand, das Kompetenzprofil des 
Aufsichtsrats sowie die Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex 
die Grundlagen für die Praktiken der Unternehmensführung bei der Basler AG.  

 

Diversitätskonzept 

Die Basler AG setzt bereits seit Jahren auf das Diversitätsprinzip, wie die 
Zusammensetzung der Mitarbeiter, der hohe Anteil an weiblichen Mitarbeitern sowie 
die Altersstruktur des Unternehmens zeigen. 

Für den Aufsichtsrat und Vorstand gibt es bislang kein schriftlich formuliertes 
Diversitätskonzept. Der über Jahre gewachsene Vorstand setzt sich aus erfahrenen 
Managern zusammen, die alle vor Ihrer Vorstandstätigkeit einige Jahre in 
unterschiedlichen Bereichen des Unternehmens tätig waren, mit entsprechend 
Erfahrung ausgestattet sind und deren berufliche Hintergründe und Schwerpunkte sich 
sehr gut ergänzen. Die einzelnen beruflichen Lebensläufe sind unter 
https://www.baslerweb.com/de/unternehmen/management/vorstand/ zu finden. 

Die Vorstandsverträge laufen zeitlich versetzt aus, die Altersgrenze für Vorstände 
beträgt 70 Jahre. Der Vorstand der Basler AG hat keine Ausschüsse gebildet. 

Der Vorstand arbeitet in dieser Zusammensetzung seit Anfang 2014 vertrauensvoll 
zusammen und es sind bis auf Weiteres keine Änderung in diesem Gremium 
vorgesehen. 

Der Aufsichtsrat hat 2014 in Zusammenarbeit mit dem Vorstand ein Kompetenzprofil 
für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats erarbeitet, welches sich in die 
Schwerpunktthemen: Fachliche Kompetenz, Erfahrungen, Kompetenz in den 
Schlüsselerfolgsfaktoren des Unternehmens sowie Persönlichkeitsprofil unterteilt. Ziel 
dieses Kompetenzprofils ist eine möglichst gute Abdeckung der für das Unternehmen 
wichtigen und zukunftsweisenden Themenbereiche.  

In den vergangenen Jahren konnten mit Hr. Garbrecht sowie in 2017 mit Fr. Prof. Dr. 
Steinkamp neue Aufsichtsräte gewonnen werden, die diesem erarbeiteten Profil 
entsprechen und das Gremium und die notwendigen Kompetenzen komplettieren. 

Alle Aufsichtsratsmitglieder werden einzeln gewählt und die Aufsichtsratsverträge 
laufen wie die Vorstandsverträge zeitlich versetzt aus.   

Der Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats sorgt für die Umsetzung des 
Diversitätskonzepts. 

Der Aufsichtsrat wird sich bei seinen Wahlvorschlägen an die Hauptversammlung auch 
künftig an den gesetzlichen Vorgaben orientieren und hier Frauen bei gleicher 



 

  

 

Qualifikation Vorrang einräumen. Dabei werden auch die internationale Tätigkeit des 
Unternehmens, potenzielle Interessenskonflikte sowie Vielfalt (Diversity) berücksichtigt 
werden. Die Entscheidung über die aus seiner Sicht insoweit am besten geeigneten 
Kandidaten muss der Aufsichtsrat aber regelmäßig dann treffen, wenn eine Neuwahl 
ansteht. Der Aufsichtsrat hält es – in Übereinstimmung mit dem Vorstand – nicht für 
sachdienlich, wenn er bei seiner Kandidatenauswahl an im Voraus formulierte 
abstrakte Zielvorgaben gebunden ist, statt sich in der konkreten 
Entscheidungssituation frei für diejenigen zur Verfügung stehenden Personen 
entscheiden zu können, die am besten für das Amt geeignet erscheinen. Der 
Aufsichtsrat hat auf seiner Sitzung im März 2018 beschlossen, dass bis auf Weiteres in 
Aufsichtsrat und Vorstand keine Erhöhung der Frauenquote erreicht werden muss. 
Daher wird für den Vorstand ein Frauenanteil von 0% festgelegt. Deshalb benennt der 
Aufsichtsrat weder konkrete Ziele im Sinne von Ziffer 5.4.1 Absatz 2 DCGK, noch legt 
er eine von Ziffer 5.4.1 Absatz 2 Satz 21 DGCK in der Fassung vom 05.05.2015 
empfohlene Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer zum Aufsichtsrat oder 
Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder  fest.  

 

Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat 

Gemäß den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex weist die 
Basler AG bereits seit längerem die Vergütung aller Mitglieder des Vorstands und des 
Aufsichtsrats individualisiert aus. Die Vorstandsvergütung setzt sich aus verschiedenen 
Bestandteilen zusammen. Die Mitglieder des Vorstands haben auf Basis der mit ihnen 
geschlossenen Dienstverträge einen Anspruch auf eine fixe und eine jährliche variable 
Vergütung sowie auf Nebenleistungen. Die Struktur des Vergütungssystems für den 
Vorstand sowie die Angemessenheit der Vergütung werden regelmäßig vom 
Aufsichtsrat überprüft und festgelegt. 

In marktüblicher Weise gewährt die Gesellschaft allen Mitgliedern des Vorstands aus 
ihren Vorstandsverträgen weitere Leistungen, die zum Teil als geldwerte Vorteile 
angesehen und entsprechend versteuert werden, so vor allem die Überlassung eines 
Geschäftsfahrzeugs sowie die Gewährung von Unfallversicherungsschutz. 
Nebentätigkeiten sind grundsätzlich genehmigungspflichtig. 

Die Laufzeiten der Verträge der Mitglieder des Vorstands sind an die Laufzeit der 
Bestellung zum Mitglied des Vorstands gekoppelt. Die Verträge der 
Vorstandsmitglieder sehen ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot vor. Den 
Mitgliedern des Vorstands ist es vertraglich untersagt, während der Dauer von 
eineinhalb Jahren nach Ausscheiden Leistungen an oder für einen Wettbewerber zu 
erbringen.  

Die Vergütung der Vorstände und Aufsichtsräte ist im Anhang des Geschäftsberichts 
detailliert aufgeführt. 

 

Chancen- und Risikomanagement sowie Compliance 

Die von Basler verfolgte Wachstumsstrategie mit dem Ziel, in den kommenden Jahren 
den Umsatz des Konzerns auf über 250 Mio. € ansteigen zu lassen, ist dann 
umsetzbar, wenn Chancen entschlossen genutzt und gleichzeitig Maßnahmen ergriffen 
werden, um drohende Risiken geeignet zu minimieren. 

Das Chancen- und Risikomanagementsystem bei Basler hat zum Ziel, 



 

  

 

- innerhalb des Führungskräfte-Teams Transparenz über Chancen und Risiken zu 
erzeugen und 

- sich innerhalb des Führungskräfte-Teams darüber zu verständigen, in welcher 
Weise das Unternehmen relevante Risiken in ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit 
begrenzen kann. 

- Handlungsspielräume zu schaffen, die ein bewusstes Eingehen von Chancen 
und Risiken ermöglichen, um nicht akzeptable Risiken zu vermeiden und 
vermeidbare Risiken auf ein akzeptables Maß zu reduzieren. 

Wesentliche Bestandteile des Chancen- und Risikomanagementsystems sind die 
Risikostrategie, der Risikoatlas, die Risikomatrix und die Maßnahmen zur 
Risikobewältigung und -vermeidung. Im Geschäftsjahr 2014 wurde die Risikostrategie 
verabschiedet und eine Software zur standardisierten Erhebung und Messung der 
Risiken eingeführt. Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde die Risikoinventur 
durchgeführt. Hierbei wurden die Risiken benannt, nach Eintrittswahrscheinlichkeit und 
monetärer Höhe quantifiziert und Maßnahmen zur Risikominimierung definiert. Die 
Summe der identifizierten Risiken wird der definierten Risikodeckungsmasse 
(verfügbares Kapital zur Risikoabdeckung) gegenübergestellt. Die Risikotragfähigkeit 
des Konzerns wurde nicht überschritten. Flankiert wird das Risikomanagementsystem 
durch das interne Kontrollsystem (IKS), das interne Qualitätsmanagementsystem und 
schließlich die jährliche externe Prüfung im Rahmen der DIN ISO 9001:2015. 

Informationen zum Stand eines Compliance Management Systems sind in der 
Entsprechenserklärung zum Corporate Governance Kodex unter Punkt 4.1.3 zu finden. 

 

Rechnungslegung und Abschlussprüfung 

Die Basler AG erstellt ihren Konzernabschluss sowie die Konzernzwischenberichte 
gemäß dem International Financial Reporting Standard (IFRS). Der Jahresabschluss 
der Basler AG (Einzelabschluss) erfolgt nach den Vorschriften des deutschen 
Handelsgesetzbuchs (HGB). Der Konzernabschluss wird vom Vorstand erstellt, vom 
Abschlussprüfer geprüft und vom Aufsichtsrat gebilligt. Die BDO AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde von der Hauptversammlung zum 
Abschlussprüfer/Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 gewählt. BDO 
nahm an den Beratungen des Aufsichtsrats über den Jahres- und Konzernabschluss 
am 19. März 2018 teil und berichtete über die Ergebnisse seiner Prüfung. Darüber 
hinaus stand der Abschlussprüfer dem Aufsichtsrat für ergänzende Auskünfte und 
Fragen zur Abschlussprüfung zur Verfügung. 

 

 

 

Aktionäre und Hauptversammlung 

Auf der Hauptversammlung können die Aktionäre ihre Rechte wahrnehmen und ihr 
Stimmrecht ausüben. Der Vorstand stellt den Konzern- und Jahresabschluss vor, 
erläutert die Perspektiven des Unternehmens und beantwortet gemeinsam mit dem 
Aufsichtsrat die Fragen der Aktionäre. Die Einladung zur Hauptversammlung und die 
damit verbundenen Dokumente und Informationen werden den aktienrechtlichen 
Vorschriften entsprechend am Tag der Einberufung auf der Internetseite der Basler AG 
zur Verfügung gestellt beziehungsweise in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur 
Einsicht ausgelegt. Bei der Wahrnehmung des Stimmrechts unterstützt Basler seine 



 

  

 

Aktionäre durch die Benennung von Stimmrechtsvertretern, die gemäß den Weisungen 
der Aktionäre abstimmen. 

 

Transparenz und Kommunikation 

Basler legt großen Wert auf eine offene und vertrauensvolle Kommunikation mit den 
Aktionären sowie weiteren Stakeholdern und pflegt einen fairen, zeitnahen und 
verlässlichen Dialog mit allen Stakeholdern. Alle kapitalmarktrelevanten Informationen 
werden zeitgleich in deutscher und englischer Sprache veröffentlicht und auf der 
Internetseite des Unternehmens zugänglich gemacht. Dazu zählen Geschäfts- und 
Quartalsberichte, Corporate News und Insiderinformationen, Informationen zur 
Hauptversammlung sowie Unternehmenspräsentationen. Auch der Finanzkalender mit 
den relevanten Veröffentlichungs- und Veranstaltungsterminen ist dort zu finden. 

 

Directors‘ Dealings und Stimmrechte  

Die Basler AG informiert über den Handel von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern 
mit der Aktie der Gesellschaft (Directors‘ Dealings) nach § 15a WpHG sowie über 
Veränderungen im Anteilsbesitz, wenn die im Wertpapierhandelsgesetz bestimmten 
Stimmrechtsschwellen erreicht, über- oder unterschritten werden. Informationen über 
den Anteilsbesitz von Vorstand und Aufsichtsrat sind im Anhang des Geschäftsberichts 
zu finden.  

 

Geschlechterquote 

Im Rahmen der Umsetzung des Gesetzes für die gleichberechtigte Teilhabe von 
Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen 
Dienst vom 06.03.2015 hat der Aufsichtsrat Ziele für die Erreichung von 
Geschlechterquoten in Aufsichtsrat und Vorstand festzulegen. Der Aufsichtsrat hat auf 
seiner Sitzung im März 2018 beschlossen, dass bis  auf Weiteres in Aufsichtsrat und 
Vorstand keine Erhöhung der Frauenquote erreicht werden muss. Daher wird für den 
Vorstand ein Frauenanteil von 0% festgelegt.  
Mit der Wahl von Prof. Dr. Mirja Steinkamp in den Aufsichtsrat auf der 
Hauptversammlung 2017, sowie der kürzlich gewählten Frau Dorothea Brandes als 
Arbeitnehmervertreterin in den Aufsichtsrat , beträgt die Frauenquote im Aufsichtsrat 
der Basler AG zur Zeit über 30%. Es besteht keine Absicht die aktuelle Besetzung des 
sehr gut zusammenarbeitenden Vorstands sowie Aufsichtsrats auf Sicht zu verändern. 
Weitere Hintergründe zu dieser Thematik finden Sie auch unter Punkt 5.4.1 der 
Entsprechenserklärung. 
 
 
Aufsichtsrat und Vorstand  haben im März 2018 beschlossen, dass eine Frauenquote 
von 30 % bei Bereichsleitungen sowie auch auf Abteilungsleiter-Ebene der Basler AG 
spätestens bis Ende 2021 erreicht werden soll. Zum 30.09.2017 hat das Unternehmen 
25 % weibliche leitende Angestellte sowie 28 % Abteilungsleiterinnen beschäftigt. Zum 
01.01.2018 erhöht sich die Quote der weiblichen leitenden Angestellten auf 30 %. Die 
erste Führungsebene unterhalb des Vorstands ist die Bereichsleitung und darunter 
folgt die Abteilungsleitung. 
 
 
 



 

  

 

 
 
 
 

ENTSPRECHENSERKLÄRUNG ZUM CORPORATE 

GOVERNANCE KODEX GEMÄß § 161 AKTG 

 

Vorstand und Aufsichtsrat erklären, dass die Basler AG den Empfehlungen der 

„Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ (nachfolgend 

„Kodex“) in der Fassung vom 07.02.2017 im abgelaufenen Geschäftsjahr  2017 mit 

folgenden Ausnahmen entsprochen hat und in Zukunft entsprechen wird:  

 

Zimmer 4.1.3. – Compliance Management System 

Aufgrund der aus Art und Größe der Geschäftstätigkeit resultierenden Risikolage des 

Unternehmens hat der Vorstand seiner Aufgabe, für die Einhaltung der gesetzlichen 

Bestimmungen und unternehmensinternen Richtlinien zu sorgen und auf deren 

Beachtung durch die Unternehmensgruppe hinzuwirken, entsprochen, ohne bisher ein 

formales Compliance Management System etabliert zu haben. Dies wurde unter 

anderem durch die Unternehmensorganisation und die bestehende Prozesslandschaft 

sowie die aktive Gestaltung der Unternehmenskultur erreicht. Bis Ende des 

Geschäftsjahres 2018 wird ein Compliance Management System implementiert 

werden. 

 

Ziffer 5.4.1. - Zusammensetzung des Aufsichtsrats 

Der Aufsichtsrat wird sich bei seinen Wahlvorschlägen an die Hauptversammlung auch 

künftig an den gesetzlichen Vorgaben orientieren und hier Frauen bei gleicher 

Qualifikation Vorrang einräumen. Dabei werden auch die internationale Tätigkeit des 

Unternehmens, potenzielle Interessenskonflikte sowie Vielfalt (Diversity) berücksichtigt 

werden. Die Entscheidung über die aus seiner Sicht insoweit am besten geeigneten 

Kandidaten muss der Aufsichtsrat aber regelmäßig dann treffen, wenn eine Neuwahl 

ansteht. Der Aufsichtsrat hält es – in Übereinstimmung mit dem Vorstand – nicht für 

sachdienlich, wenn er bei seiner Kandidatenauswahl an im Voraus formulierte 

abstrakte Zielvorgaben gebunden ist, statt sich in der konkreten 

Entscheidungssituation frei für diejenigen zur Verfügung stehenden Personen 



 

  

 

entscheiden zu können, die am besten für das Amt geeignet erscheinen. Aus diesem 

Grund benennt der Aufsichtsrat weder konkrete Ziele im Sinne von Ziffer 5.4.1 Absatz 

2 DCGK, noch legt er eine von Ziffer 5.4.1 Absatz 2 Satz 2 DGCK empfohlene 

Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer zum Aufsichtsrat oder Altersgrenze für 

Aufsichtsratsmitglieder  fest. In der Folge werden solche Ziele weder bei den 

Wahlvorschlägen an die zuständigen Wahlgremien berücksichtigt noch wird über sie 

und den Stand ihrer Umsetzung berichtet.  

 
Ziffer 7.1.2 – Rechnungslegung und Abschlussprüfung/Rechnungslegung 

Der Aufsichtsrat erörtert regelmäßig mit dem Vorstand die Quartals- und 

Halbjahreszahlen. Unter dem Gesichtspunkt schlanker Prozesse werden Halbjahres-, 

Quartals bzw. Monatszahlen  nach Fertigstellung der Berichte dem Aufsichtsrat  zur 

Verfügung gestellt, aber der Bericht mit dem Vorstand nicht nochmals gesondert 

erörtert. 

 

 

 

Ahrensburg, 19.03.2018 
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